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1  Einleitung

1 Einleitung

1.1 Der historische Hintergrund

Blickt man auf die letzten Jahre 2009, 2010 und 2011 zurück, so kann man erkennen, dass in jedem
dieser Jahre zumindest ein starkes Erdbeben statt gefunden hat, welches eine hohe Zahl an Todesopfer
und Verletzte sowie Obdachlose verursachte. Das Erdbeben in Haiti am 12. Jänner 2010 ging mit
insgesamt 316.000 Toten [12] gar als eines der schlimmsten Erdbeben aller Zeiten in die Geschichte
der Menschheit ein. Das ganze Ausmaß des Schadens in dieser Region ist bis heute nicht abzusehen -
noch immer erreichen uns Meldungen von Seuchen bzw. Epidemien, deren Ausbrüche letztendlich auf
diese Naturkatastrophe und die dadurch zerstörte Infrastruktur zurückzuführen sind. Dass diese
immense Anzahl an Todesopfer minimierbar ist, soll der folgende Vergleich verdeutlichen, der aus [4]
entnommen wurde.

Tab. 1.1: Opferdaten der Erdbeben von Armenien (1988) und Nordkalifornien (1989), aus [4]

Tab. 1.1 gibt die Opferzahlen der beiden Erdbeben in Armenien und Nordkalifornien wieder, welche
aufgrund ihrer ähnlich hohen Magnitude, der topographischen Verhältnisse, der Siedlungsart, sowie
der Errichtungsjahre der Bauwerke grob miteinander vergleichbar sind. Während in Kalifornien bereits
seit den 1950er Jahren sehr viel in die Erdbebenforschung und spezifische Ausbildung von
Bauingenieurstudenten investiert worden ist und sich dies direkt auf die Qualität der vorhandenen
Bausubstanz auswirkte, zeigen die Opferzahlen des Armenien-Bebens ein gänzlich gegensätzliches
Bild der Situation vor Ort [4]. Trotz dieses dramatischen Hintergrundes soll aufgezeigt werden, dass
durch kontinuierliche Forschung und Ausbildung im Bereich des Erdbebeningenieurwesens, aber auch
durch das Umsetzen einfacher Regeln für den Entwurf und die Durchführung von Bauvorhaben in
erdbebengefährdeten Gebieten der größte Schaden zu vermeiden ist.

1.2 Der technische Hintergrund

Unter Anwendung der in der ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.3.3.1(2) [1] genannten
Referenzmethode für Erdbebennachweise von Hochbauten, dem modalen Antwortspektrumverfahren
(MASV) werden die ermittelten Erdbebeneinwirkungen als Horizontalkomponenten in zwei
aufeinander orthogonale Richtungen (Hauptrichtungen der Tragstruktur) auf das zu berechnende
Tragwerk angesetzt. Die Angriffspunkte dieser (Ersatz-)Kräfte sind die jeweiligen
Massenschwerpunkte der Geschossdecken eines mehrgeschossigen Hochbaus. Die Weiterleitung
dieser Kräfte erfolgt durch Scheibenwirkung der Geschossdecken in ihrer Ebene auf die vertikalen
Aussteifungselemente (Tragwände, Rahmen) in die Fundation des Bauwerks. Die Aufteilung dieser
Kraftkomponenten auf die vorhandenen Aussteifungselemente erfolgt durch Kombination der
jeweiligen translatorischen und rotatorischen Anteile, welche durch die Anzahl, die Lage, die
geometrischen Randbedingungen und die horizontale Steifigkeit der Aussteifungselemente
unterschiedliche Größen und Vorzeichen annehmen können.
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Somit kann festgestellt werden, dass neben den bekannten Faktoren Erdbebenzone, Baugrund und
Bedeutung des Gebäudes auch die Form des Grund- und Aufrisses des betrachteten Tragwerks eine
wesentliche Rolle im Rahmen der Bauteilbemessung unter der außergewöhnlichen Einwirkung
„Erdbeben“ spielen. Nachdem der Großteil des österreichischen Bundesgebietes als nicht
erdbebengefährdet einzustufen ist, sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass dieselben, in diesem
Beitrag vorgestellten Anforderungen an die Grund- und Aufrissgestaltung eines Tragwerks auch auf
andere Bemessungssituationen (z.B. horizontale Windbeanspruchung) anwendbar sind, um die
Sicherstellung der Gesamtstabilität eines Bauwerks in einem wirtschaftlich vertretbaren Ausmaß
umsetzen zu können.

Neben der Erläuterung der Grundsätze des erdbebengerechten Konstruierens sollen in diesem Beitrag
auch deren Auswirkungen auf das Verhalten des Tragwerks und die Nachweisführung gemäß ÖNORM
EN 1998-1:2011 näher eingegangen werden.

2 Auslegung von Hochbauten - Anforderungen an erdbebengerechtes 
Konstruieren

2.1 Leitprinzipien des Konstruierens

Die erdbebentaugliche Gestaltung des Tragsystems für ein mehrgeschossiges Gebäude in Grund- und
Aufriss wird nach der ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.2.1(2) in den sogenannten
„Leitprinzipien des Entwurfskonzeptes“ geregelt und umfasst die folgenden Punkte:

• konstruktive Einfachheit

• Regelmäßigkeit, Symmetrie und Redundanz

• bidirektionale Beanspruchbarkeit (Widerstand) und Steifigkeit

• Torsionsbeanspruchbarkeit und -steifigkeit

• Scheibenwirkung der Decken auf Geschossebene

• ausreichende Gründung

In den weiteren Unterabschnitten wird nun genauer auf die einzelnen Punkte eingegangen und anhand
von Beispielen (Skizzen, Fotos) näher erläutert. Zuvor ist noch zu erwähnen, dass die Überprüfung
dieser Punkte bereits einen Teil der Erdbebenuntersuchung eines Gebäudes darstellt, wie die Passage
in Abschnitt 4.2.1(1)P verdeutlicht:

„In erdbebengefährdeten Regionen muss der Aspekt der Erdbebengefährdung bereits frühzeitig beim
Entwurfskonzept eines Hochbaus berücksichtigt werden, so dass ein konstruktives System erreicht
wird, das die in Abschnitt 2.1 enthaltenen Anforderungen (Anm: Standsicherheit und
Schadensbegrenzung) mit annehmbaren Kosten erfüllen kann.“
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2.1.1 Konstruktive Einfachheit

Die konstruktive Einfachheit ist durch das Vorhandensein klarer und direkter Wege zur Weiterleitung
der Erdbebenbeanspruchung gekennzeichnet. Da vor allem bei der Berechnung mit ebenen Modellen,
die Modellabbildung dieser Beanspruchung stark vereinfacht angenommen wird, ist dieses Konzept
des direkten Kraftflusses unbedingt einzuhalten, um das seismische Verhalten des Gebäudes
zuverlässig voraussagen zu können. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem der direkte
Übertragungsweg nicht gegeben ist und dadurch die vertikale Erdbebeneinwirkung zu einem
maßgebenden Kriterium werden kann.

Abb. 2.1: Beispiel einer indirekten, ungünstigen Kraftübertragung (nach [5])

Diese Fälle des gestörten vertikalen Kraftflusses müssen im Rahmen der Erdbebenberechnung auch auf
vertikale Erdbebenbeanspruchungen ausgelegt und dimensioniert werden. In der ÖNORM EN 1998-
1:2011, Abschnitt 4.3.3.5.2(1) sind diese Situationen aufgelistet.

2.1.2 Regelmäßigkeit, Symmetrie und Redundanz

Während der erste Punkt des Abschnitts 4.2 der ÖNORM EN 1998-1:2011, die konstruktive
Einfachheit im Wesentlichen durch eine qualitative Kontrolle der Kraftübertragungswege des
Tragwerks und der (Detail-)Berechnung bestimmter Stellen abgedeckt wird, beeinflusst die
Überprüfung der Regelmäßigkeit (im Grundriss und im Aufriss) die weiteren Maßnahmen der
Erdbebenuntersuchung entscheidend. Daher ist dieser Überprüfung auch ein eigener Abschnitt (siehe
Abschnitt 2.2) gewidmet.

Die weiteren Schlagworte bzw. Anforderungen dieses Punktes, „Symmetrie“ und „Redundanz“, gelten
mit erfolgreicher Überprüfung der Regelmäßigkeitskriterien als miterfüllt. Unter „Redundanz“ wird
hier das Vorhandensein ausreichend tragfähiger und gleichmäßig verteilter Bauteile zur Abtragung der
horizontalen Erdbebenlasten verstanden. Ein redundantes Tragwerk soll in der Lage sein, einen Ausfall
von vereinzelten vertikalen Aussteifungselemente durch Umlagerung der horizontalen
Erdbebeneinwirkung auf die restlichen Elemente zu verkraften.

2.1.3 Bidirektionale Beanspruchbarkeit und Steifigkeit

Da, wie bereits erwähnt, die horizontale Erdbebeneinwirkung durch ein bidirektionales
Berechnungsmodell erfasst werden kann und somit in zwei, aufeinander orthogonale Richtungen
aufzustellen ist, muss natürlich gewährleistet sein, dass die auftretenden Lasten in beide Richtungen

hohe Deckenbeanspruchung!
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abgetragen werden können. Außerdem soll der Steifigkeitsunterschied zwischen beiden Richtungen
keine zu großen Ausmaße erlangen. Die folgende Abbildung zeigt die Skizze eines
Gebäudegrundrisses mit einem großen Steifigkeitsunterschied der Tragwände (als vertikale
Aussteifungselemente) in x- und in y-Richtung.

Abb. 2.2: Beispiel für eine ungünstige Aufteilung der tragenden Wände (nach [5])

Die Folge davon ist das Auftreten von großen horizontalen Verformungen in x-Richtung, welche
Instabilitäten zufolge Effekten Theorie 2.Ordnung bzw. große Schäden an Einbauten mit sich bringen
können. Weiters wird in Abschnitt 4.2.1.3(2) der ÖNORM EN 1998-1:2011 empfohlen, die tragenden
Bauteile in einem rechteckigen Raster anzuordnen.

2.1.4 Torsionsbeanspruchbarkeit und Torsionssteifigkeit

Einer der Hauptgründe der Überprüfung der Regelmäßigkeitskriterien im Grundriss ist, dass eine
ungünstige Lage der Steifigkeits- und Massenmittelpunkte im Gebäude und zueinander erhebliche
Verformungen infolge Torsion mit sich bringen. Dies führt vor allem zu einer ungleichmäßigen
Beanspruchung der tragenden Bauteile, die unbedingt vermieden werden sollte. Ein weiteres Beispiel
ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die in der Praxis oft angewandte Lösung mit einem mittig
situierten Erschließungskern führt ebenfalls zu starken Verformungen infolge Torsion (linkes Bild), da
die Abstände der vorhandenen Wände zum Steifigkeitsmittelpunkt nur sehr gering sind und diese somit
keinen großen Widerstand gegen Torsion aufbringen können (IT <<). Daher wird in der ÖNORM EN
1998-1:2011 empfohlen, in punkto Erdbebensicherheit die tragenden Bauteile in der Nähe des
Gebäudeumfanges zu situieren (rechtes Bild).

Abb. 2.3: ungünstige und günstige Aufteilung der tragenden Bauteile (linkes Bild: zentrischer Kern, rechtes
Bild: Aussteifungselemente nahe dem Gebäudeumriss)
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2.1.5 Scheibenwirkung der Decken auf Geschossebene

Abgesehen von den vertikalen Bauteilen sind die Geschossdecken einschließlich des Daches die
zentralen Bauteile bzw. Betrachtungspunkte von Hochbauten im Rahmen der Erdbebenberechnung.
Die horizontalen Lasten infolge Erdbebenbeanspruchung werden in den einzelnen Deckenebenen
angesetzt und über die Scheibenwirkung der Geschossdecken (Schubfeldwirkung) auf die vertikal
abtragenden Bauteile weitergeleitet. Um diese Kraftübertragung zu gewährleisten, müssen zwei
Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss, vor allem bei Vorliegen von Mischsystemen (vertikal
abtragende Bauteile unterschiedlicher Materialität oder unterschiedlicher Tragsysteme), eine
Scheibenwirkung der Decken tatsächlich möglich sein und zweitens muss sichergestellt werden, dass
die Verbindung Decke - vertikal abtragendes Bauteil als wirksamer Anschluss ausgebildet wird.
Speziell für die Situation in Österreich sind hier die Tram- oder Dippelbaumdecken als
Zwischengeschossdecken von Gründerzeithäusern in Ziegel-Massivbauweise als negative Beispiele
anzuführen. Die Verbindung dieser Bauelemente mit den Ziegelwänden wurde im Rahmen der
Errichtung dieser Gebäude für eine Beanspruchung in Richtung der Deckenebene nicht kraftschlüssig
hergestellt. Darüber hinaus wurden im Fall der Dippelbaumdecken diese Bauteile nur punktuell mit
Eichenholzdübeln aneinandergefügt, sodass die Scheibenwirkung der Decken in ihrer Ebene nicht nur
durch das Fehlen einer Übertragungsmöglichkeit der Horizontalbeanspruchungen von den
Geschossdecken auf die vertikalen Aussteifungselemente sondern auch aufgrund einer unzureichenden
Verbindung dieser Bauteile untereinander unmöglich ist. Die folgende Abbildung zeigt ein übliches
Auflagerdetail einer solchen Decke.

Abb. 2.4: übliches Auflagerdetail einer Dippelbaumdecke (aus [11])

Wird nun die Erdbebengefährdung Österreichs anhand der Zonierung gemäß ÖNORM B 1998-1:2011
[3] mit den Regionen, in denen Gründerzeithäuser in der Vergangenheit verstärkt errichtet worden sind,
verglichen, so bilden einige Bezirke in Wien die Schnittmenge dieser Betrachtung. Den Vorschriften
der Normung Folge leistend, wurde seitens der Magistratsabteilung 37 (Baupolizei - Gruppe S) der
Stadt Wien bereits im Jahr 2008 ein Merkblatt [9] veröffentlicht, welches die (Gewichts-)Belastung
zufolge Ausbauten im Bereich der Dachgeschosse dieser Gebäude reglementiert. Neben
Einschränkungen im Bereich der maximalen vertikalen Zusatzbelastungen wird außerdem
vorgeschrieben, dass die vom Ausbau betroffene oberste Geschossdecke (in der Regel
Dippelbaumdecke) schubsteif gemacht wird. Dadurch wird eine Verbesserung des globalen
Tragverhaltens des Gebäudes unter Horizontalbeanspruchung erwartet. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass diese Thematik des „leichten“ Dachgeschossausbaus seitens des Institutes für
Holzbau und Holztechnologie der TU Graz bereits 2009 im Rahmen von Lehrveranstaltungen,
Tagungsbeiträgen [10] und Masterarbeiten [7], [8] behandelt und für einen Dachgeschossausbau in
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Brettsperrholz bis hin zur Detailplanung realisiert worden ist. Die folgenden Abbildungen zeigen den
Gebäudeschnitt eines Gründerzeithauses mit den erläuterten Problempunkten (rot markiert),
Schemaskizzen möglicher Entwurfsvorschläge für einen „leichten“ Dachgeschossausbau, sowie ein
Detail der Verbindung des BSP-Baukörpers mit dem Bestandsmauerwerk.

Abb. 2.5: Schnitt eines Gründerzeithauses mit den zuvor erläuterten Problempunkten (rot markiert)
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Abb. 2.6: Entwurfsvorschläge für einen „leichten“ Dachgeschossausbau eines Gründerzeitgebäudes

Abb. 2.7: Detail eines möglichen Anschlusses der BSP-Dachkonstruktion an das Bestandsmauerwerk
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Da in den Decken zumindest Öffnungen für Stiegenhäuser oder Liftschächte vorgesehen werden
müssen, ist bei deren Größe und Situierung im Gebäude besondere Vorsicht geboten, vor allem wenn
sich diese Öffnungen in der Nähe der vertikalen Haupttragstruktur befinden und die Verbindung
zwischen den vertikalen und horizontalen Bauteilen somit nicht wirkungsvoll hergestellt werden kann.
Die folgende Abbildung (linkes Bild) zeigt ein negatives Beispiel für eine Deckenaussparung im
Grundriss.

Abb. 2.8: Beispiel einer ungünstigen Deckenöffnung (linkes Bild) und Lösungsvorschlag (rechtes Bild) 
(nach [5])

Während die zentral situierte Deckenöffnung (Stiegenhaus) nicht nur die Kraftübertragung der Decken
auf die vertikale Aussteifung erschwert, erfährt die Decke an sich auch eine entscheidende Schwächung
ihrer Schubsteifigkeit in ihrer Ebene. Das rechte Bild in Abb. 2.8 zeigt eine mögliche Verbesserung der
Situation durch die Anordnung des Stiegenhauses am Rand des Grundrisses.

2.1.6 Ausreichende Gründung

Grundsätzlich ist eine einheitliche Gründung (starre Fundamentplatte) gegenüber Mischformen
(Einzelfundamente, Streifenfundamente und Plattenfundamente kombiniert) zu bevorzugen. Über die
Empfehlung von Zerrbalken zwischen Einzelfundamenten oder die Anordnung von Pfahlgründungen
bzw. der Auslegung der Gründung an sich wird auf die einschlägigen Kapitel in den ÖNORMEN EN
1997 [2] und EN 1998 [1] verwiesen.
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2.2 Kriterien der konstruktiven Regelmäßigkeit

Wie in Abschnitt 2.2 bereits erwähnt wurde, ist der Erläuterung der Kriterien für konstruktive
Regelmäßigkeit aufgrund ihres Umfanges und ihrer Bedeutung für die Nachweisführung dieser eigene
Abschnitt gewidmet.

Diese Regelmäßigkeitskriterien sind gemäß ÖNORM EN 1998-1:2011 für den Grund- und Aufriss
getrennt angeführt und können einzeln überprüft werden. Hierbei ist anzumerken, dass sämtliche
Bedingungen erfüllt sein müssen, um das Bauwerk als regelmäßig zu klassifizieren.

Abb. 2.9: Beispiel für ein unregelmäßiges Wohngebäude im Grundriss in der Schweiz [15]

2.2.1 Kriterien der konstruktiven Regelmäßigkeit im Grundriss

Die Kriterien für Regelmäßigkeit im Grundriss sind in der folgenden Liste zusammengefasst:

• Kompaktheit der Grundrissform

Die Kompaktheit der Grundrissform ist nach ÖNORM EN 1998-1:2011 dann gegeben, wenn jedes
Stockwerk durch ein konvexes Polygon umrissen ist. Bei Auftreten von Rücksprüngen muss
gewährleistet werden, dass die Steifigkeit der Decke dadurch nicht beeinträchtigt wird und die
Flächendifferenz zwischen dem Umriss eines Stockwerks und einem konvexen Polygon 5 % der
Stockwerksfläche nicht überschreitet, um den Grundriss trotzdem als regelmäßig klassifizieren zu
können. In der folgenden Abbildung sind zwei Beispiele angeführt, welche diese Bedingungen nicht
einhalten.
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Abb. 2.10: Beispiele einer nicht kompakten Grundrissform

Nachdem diese Grundrissform, wie sie in Abb. 2.10 gezeigt ist, in der Praxis sehr häufig auftritt, soll
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass diese Randbedingung durch die richtige Positionierung
von seismischen Fugen, welche das Gebäude in mehrere unabhängige Einheiten trennen, einfach gelöst
werden kann. Da diese seismisch unabhängigen Einheiten aufgrund ihrer unterschiedlichen Größen
und Steifigkeitsverteilungen bei Erdbebenbeanspruchung verschiedene Verhaltensmuster aufweisen,
muss der Dimensionierung dieser Fugen besondere Beachtung im Rahmen des
Erdbebennachweisverfahrens geschenkt werden. Fugenweiten von bis zu 600 mm (!) sind bei
mehrgeschossigen Gebäuden in Erdbebenregionen keine Seltenheit.

Abb. 2.11: Anordnung einer seismischen Fuge - Kompaktheit der Grundrissform erfüllt
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Verhalten für eine Aufteilung von z.B. Ersatzlasten nicht geeignet ist, muss dieser Umstand bereits im
Zuge der Beurteilung des globalen Verhaltens des Gebäudes miterfasst werden.

• Grenzwert der Gebäudeschlankheit 

Die Schlankheit , welche in diesem Abschnitt der ÖNORM EN 1998-1:2004 das Verhältnis zwischen
den senkrecht zueinander liegenden, maximalen und minimalen Gebäudeabmessungen beschreibt, darf
folgende Bedingung nicht überschreiten

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Grundrissform, wo diese Grenze überschritten wird.

Abb. 2.12: Beispiel einer Unterschreitung der Gebäudeschlankheit

• Grenzen der Ausmittigkeit e0 und dem Torsionsradius r

Für jede Betrachtungsrichtung x und y (und für jedes Stockwerk) müssen die tatsächliche Ausmittigkeit
e0 und der Torsionsradius r die folgenden Bedingungen erfüllen, die hier für die Berechnungsrichtung
y angeführt sind.

mit

e0x als Abstand zwischen dem Steifigkeitsmittelpunkt und dem Massenmittelpunkt, gemessen
in x-Richtung, die senkrecht zur betrachteten Berechnungsrichtung verläuft.

rx als Quadratwurzel des Verhältnisses zwischen der Torsionssteifigkeit und der Horizontal-
steifigkeit in y-Richtung ("Torsionsradius")
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ls als Trägheitsradius der Geschossmasse im Grundriss, der wie folgt ermittelt wird:

mit

Im als polares Massenträgheitsmoment, dass mit der Gleichung aus 
ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.2.3.2(6) berechnet werden kann:

und

m als Geschossmasse im Grundriss infolge der Einwirkungskombination gemäß ÖNORM
EN 1998-1, Abschnitt 3.2.4, welche sich aus ständigen Einwirkungen und quasi-ständigen
Anteilen der veränderlichen Einwirkungen zusammen setzt.

Prinzipiell ist der Steifigkeitsmittelpunkt als der Mittelpunkt der horizontalen Steifigkeit aller primären
seismischen Bauteile definiert und lässt sich mit der folgenden Formel berechnen:

Diese Beziehung gilt lt. ÖNORM EN 1998-1:2011 streng nur für eingeschossige Bauwerke. Zur Klas-
sifizierung der Regelmäßigkeit darf sie aber auch für mehrgeschossige Bauwerke angenommen wer-
den, wenn sämtliche vertikale Elemente, die horizontale Lasten abtragen, ohne Unterbrechung von der
Gebäudeoberkante bis zur Gründung des Gebäudes verlaufen. Außerdem muss, wenn neben den Bie-
geverformungen der vertikalen Aussteifungselemente auch Schubverformungen eine Rolle spielen,
dieser Tatsache mit dem Ansetzen von äquivalenten Querschnitts-Trägheitsmomenten Rechnung ge-
tragen werden.

Die gleichen Bedingungen gelten auch für die Ermittlung des Torsionsradius r, der für ein eingeschos-
siges Gebäude wie folgt berechnet und für mehrgeschoßige Gebäude wie im Abschnitt zuvor erläutert
wurde, näherungsweise verwendet werden kann:

mit

Ix,i als Flächenträgheitsmoment um die globale x-Achse der Wand i im Grundriss

und

xs,i als Abstand des Schwerpunkts der Wand i zum Steifigkeitsmittelpunkt S in x-Richtung

ls
Im
m

----------=

Im x2 y2+  md=

y0
EI x i xi

EI x i
------------------------------=

rx
Ix i xs i

2  Iy i ys i
2 +

Iy i
------------------------------------------------------------------=
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2.2.2 Kriterien der konstruktiven Regelmäßigkeit im Aufriss

Die Kriterien für Regelmäßigkeit im Aufriss sind in der folgenden Liste zusammengefasst:

• Durchgängigkeit der Aussteifungssysteme

Dieser Punkt ist der Forderung der Gewährleistung des direkten Kraftflusses sehr ähnlich. Dieses
Kriterium soll sicherstellen, dass vertikale Aussteifungssysteme (Wände, Rahmen) von der Gründung
bis zur Oberkante des Gebäudes durchgängig ausgebildet werden und somit die Abtragung sämtlicher
horizontalen Erdbebenbeanspruchungen gewährleisten.

• Vermeiden von großen Steifigkeitsunterschieden zwischen den Geschossen

Um große Steifigkeitsunterschiede, welche zu den häufigsten Gründen für Tragwerksversagen im Fall
eines Erdbebens zählen, zu vermeiden, muss gewährleistet sein, dass die Horizontalsteifigkeiten und
die Massen der einzelnen Geschosse konstant sind oder kontinuierlich ohne sprunghafte Änderungen
vom Fundament bis zu Spitze eines Gebäudes abnehmen. Das folgende Bild zeigt ein
mehrgeschossiges Gebäude mit einem säulengestützten, verformungsweichen Erdgeschoss als
Parkmöglichkeit (Parketage), das die auftretenden horizontalen Erdbebenbeanspruchungen nur schwer
aufnehmen können wird:

Abb. 2.13: Beispiel für große Steifigkeitsunterschiede zwischen Erdgeschoss und Obergeschosse [13]

• Beanspruchbarkeit von Rahmentragwerken in den einzelnen Geschossen

Bei Vorliegen eines Tragsystems, dessen vertikale Aussteifungselemente durch Rahmen gebildet
werden (z.B. Stahlrahmen, Stahlbetonrahmen mit Ausfachungsmauerwerk), soll gemäß ÖNORM EN
1998-1:2011, Abschnitt 4.2.3.3(4) darauf geachtet werden, dass das Verhältnis der tatsächlichen
Geschossbeanspruchbarkeit zu der aus der Berechnung resultierenden erforderlichen
Beanspruchbarkeit nicht unverhältnismäßig stark zwischen benachbarten Geschossen variiert. Da diese
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Thematik für die Holz-Massivbauweise mit Brettsperrholz keine Rolle spielt, wird an dieser Stelle
nicht weiter auf diese Randbedingung eingegangen.

• Regelungen für Rücksprünge der Gebäudeform im Aufriss

Die Grenzen für die Anordnung von Rücksprüngen in der Ansicht eines Gebäudes sind in den
folgenden Abbildungen verdeutlicht.

- symmetrische Rücksprünge

                  

- Rücksprung liegt über 15% der Gebäudehöhe

                 

- Rücksprung liegt unter 15% der Gebäudehöhe

                 

L2

L1

L1 L2–
L1

----------------- 0 20

L1L3

L

H

0,
15

 H

L3 L1+
L

------------------ 0 20

L1L3

L

H

0,
15

 H

L3 L1+
L

------------------ 0 50
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- unsymmetrische Rücksprünge

                  

                  

Die folgende Abbildung zeigt ein Foto eines Gebäudes mit unregelmäßigem Aufriss

Abb. 2.14: Gebäude der Nord/LB Hannover als Beispiel für einen unregelmäßigen Aufriss, [14]

2.2.3 Auswirkungen auf die Wahl des Berechnungsverfahrens

Wie bereits anfangs erwähnt wurde, hat das Einhalten bzw. Nicht-Einhalten dieser
Regelmäßigkeitskriterien direkte Auswirkungen auf die Wahl des Berechnungsverfahrens und der
Modellbildung. Die folgende Tabelle ist der ÖNORM EN 1998-1:2011 entnommen worden und gibt
einen Überblick über die anzuwendenden Berechnungsverfahren bei Regelmäßigkeit bzw.
Unregelmäßigkeit von Grund- und Aufriss. Bei Vorliegen eines unregelmäßigen Aufrisses muss

L2

L1

L

L1 L2–
L1

----------------- 0 10

L L2–
L

--------------- 0 30



C - 17 9. Grazer Holzbau-Fachtagung

Kapitel C: Anforderungen an erdbebensichere Konstruktionen

weiters der anzusetzende Verhaltensbeiwert q abgemindert werden (die Anwendung eines linearen
Berechnungsverfahrens vorausgesetzt).

Weitere Regelungen bzw. Ausnahmen für die Anwendung der Berechnungsmethoden und Wahl der
Modellbildung sind der ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.3.3.1 bzw. Abschnitt 4.3.3.2.1 zu
entnehmen. Für das österreichische Bundesgebiet gilt gemäß ÖNORM B 1998-1:2011, Abschnitt 8.2.4
noch die Tatsache, dass bei Vorliegen von „geringer Seismizität“* trotz des Nicht-Einhaltens
bestimmter Regelmäßigkeitskriterien im Grundriss die Anwendung von ebenen Modellen gestattet ist.
Vorausgesetzt wird allerdings, dass die Steifigkeitsmittelpunkte und die Massenmittelpunkte der
jeweiligen Geschosse annähernd auf einer vertikalen Gerade übereinander liegen.
* unter „geringer Seismizität“ wird jene Grenze verstanden, welche durch das Produkt  (Bedeutungsbeiwert x
Referenzspitzenbodenbeschleunigung x Baugrundeigenschaft) gebildet wird und als Kriterium zur Ermittlung der
Erdbebengefährdung des jeweiligen Bauvorhabens zu verstehen ist.

2.2.4 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens

In diesem Abschnitt soll anhand eines kurzen Beispiels erläutert werden, auf welche Art und Weise sich
ein unregelmäßiger Grundriss eines mehrgeschossigen Gebäudes auf die Verteilung der Kräfte auf die
vertikalen Aussteifungselemente (hier Tragwände in Brettsperrholz) und in weiterer Folge auf die
Anzahl und Dimensionierung der Verbindungstechnik in den Anschlussfugen auswirkt. Die folgende
Abbildung zeigt den Grundriss des Gebäudes.

regelmäßig zulässige Vereinfachung Verhaltensbeiwert
Grundriss Aufriss Modell linear-elastische 

Berechnung
(für lineare 

Berechnung)
ja ja eben vereinfacht* Referenzwert***
ja nein eben modal** abgemindert***

nein ja räumlich vereinfacht Referenzwert
nein nein räumlich modal abgemindert

* unter „vereinfacht“ wird die Anwendung des vereinfachten Antwortspektrumverfahrens 
(VASV) verstanden

** unter „modal“ wird die Anwendung des modalen Antwortspektrumverfahrens (MASV)
verstanden

*** der Referenzwert und die vorzunehmende Abminderung bei Unregelmäßigkeit des Aufrisses
ist von der Konstruktion und vom Material abhängig und den Kapiteln 5 bis 9 der ÖNORM EN
1998-1:2011 zu entnehmen

Tab. 2.1: Berechnungsmethoden, Modellbildung und Verhaltensbeiwert zufolge der Regelmäßigkeitskrite-
rien (aus [1])

I agR S 



9. Grazer Holzbau-Fachtagung C - 18

2  Auslegung von Hochbauten - Anforderungen an erdbebengerechtes Konstruieren

Abb. 2.15: unregelmäßiger Grundriss des Beispielgebäudes (aus [6])

Die Koordinaten des Steifigkeitsmittelpunktes S wurden mit den Formeln

und

berechnet und lauten

bzw.

.

Die Unregelmäßigkeit des Grundrisses wurde in [6] festgestellt und ist im Wesentlichen durch die
große Ausmitte des Steifigkeitsmittelpunktes S vom Massenmittelpunkt M (Schwerpunkt der
Geschossdecke) gegeben. Diese resultiert aus den stark unterschiedlichen Längen der Wände 2.0 bzw.
4.0 in y-Richtung.

Der nächste Schritt ist nun die Aufteilung der Beanspruchungen der Tragwände aufgrund einer
angenommenen, horizontalen (Einheits-)Belastung, welche in x-Richtung auf das Gebäude angesetzt
wird. Die Aufteilung für eine Belastung in x-Richtung erfolgt im Rahmen dieses Beitrags mit den
Gleichungen aus der ÖNORM B 1998-1:2011, Anhang B:

Beanspruchung der Wand r (Wandachse parallel zur x-Achse) bei Belastung in x-Richtung:
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Beanspruchung der Wand k (Wandachse normal zur x-Achse) bei Belastung in x-Richtung:

mit

Fbx als horizontale Einzellast in x-Richtung im Massenmittelpunkt angreifend

als x- bzw. y-Abstand der betreffenden Wand r/k zum Steifigkeitsmittelpunkt [m]

Ix,r, Iy,r als Flächenträgheitsmoment der Tragwand r/k um die x- bzw. y-Achse [m4]

e0,x, e0,y als Abstand des Massenmittelpunktes vom Steifigkeitsmittelpunkt in x- bzw. y-Richtung
[m]

Aus diesen beiden Ausdrücken ist erkennbar, dass sich die resultierende Wandbeanspruchung aus
einem translatorischen (Gewichtung über die Größe der Flächenträgheitsmomente) und einem
rotatorischen Anteil (Ausmitte Massenmittelpunkt-Steifigkeitsmittelpunkt bzw. Lage der Tragwand)
zusammen setzt. In der folgenden Abbildung sind sämtliche, für die Berechnung relevante Parameter
für die Wände r und k anhand des zu untersuchenden Grundrisses aufgezeigt.

Abb. 2.16: Darstellung der Berechnungsparameter anhand des zu untersuchenden Grundrisses

Abb. 2.17 zeigt nun die Größe und Verteilung der resultierenden Wandkräfte (als Einwirkungen) bei
einer Belastung Fbx von 100 kN in x-Richtung.
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Abb. 2.17: anteilige Wandlasten infolge einer horizontalen Beanspruchung in x-Richtung von 100 kN

Wie Abb. 2.17 zu entnehmen ist, erfährt die Wand 1.1 bei dieser Form der Beanspruchung die
maximale Beanspruchung in Bezug auf ihre Länge. Dieser Umstand resultiert aus dem großen Abstand
des Wandschwerpunktes zum Steifigkeitsmittelpunkt.

In weiterer Folge soll nun gezeigt werden, wie sich die Wandbeanspruchungen aufgrund der
Modifikation der Länge einer Tragwand verändern. Um die Regelmäßigkeit des Grundrisses
sicherstellen zu können, wird im Rahmen dieses Beitrages die Wand 4.0 auf 4,98 m verlängert. Somit
weisen beide Wände in y-Richtung die gleiche Länge auf. Die Konsequenz daraus ist nun die
Verschiebung des Steifigkeitsmittelpunktes in Richtung Massenmittelpunkt, was mit einer
Minimierung der Ausmitte Massenmittelpunkt-Steifigkeitsmittelpunkt einhergeht. Die folgende
Abbildung zeigt den modifizierten Grundriss des Gebäudes und die Lage des neuen
Steifigkeitsmittelpunktes.

Abb. 2.18: Grundriss des Gebäudes und Lage des Steifigkeitsmittelpunktes nach der Systemmodifikation

Die Belastung in x-Richtung und die Verteilung auf die einzelnen Wände erfolgt nun mit derselben
Vorgangsweise wie zuvor. Die folgende Abbildung zeigt nun die resultierenden
Wandbeanspruchungen am modifizierten System.
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Abb. 2.19: anteilige Wandlasten am modifizierten System zufolge einer horizontalen Belastung von 100 kN in
x-Richtung

Wie in Abb. 2.19 ersichtlich ist, hat die Modifikation eine Umverteilung der Wandlasten zufolge.
Nachdem für den Nachweis der Schubbeanspruchung solcher Wände, sowie für den Nachweis der
Verbindungstechnik in den Anschlussfugen die Wandlast/lfm benötigt wird, erfolgt nun eine Division
der resultierenden Beanspruchungen durch die jeweiligen Wandlängen. Die folgende Tabelle stellt
diese Wandlasten/lfm für die beiden Systeme gegenüber.

In Tab. 2.2 ist ersichtlich, dass sich die Beanspruchungen in den Wänden 1.1 bis 1.5 aufgrund der
Systemmodifikation nahezu halbieren, während die Belastung von Wand 2.0 signifikant wächst.
Nachdem diese jedoch nach wie vor in einem geringen Bereich zu liegen kommt, kann der Schluss
gezogen werden, dass die durchgeführte Wandverlängerung eine „Homogenisierung“ der
Lastverteilung hervorgerufen hat. Diese einfache, aber effiziente Maßnahme führt letztendlich zu

Grundsystem
(Grundriss unregelmäßig)

modifiziertes System
(Grundriss regelmäßig)

Wand i r/k Fi Fi Differenz
[-] [-] [kN] [kN/m] [kN] [kN/m] [%]
1.1 r 35 7,1 19 3,9 -45%
1.2 r 1 0,8 1 0,4 -45%
1.3 r 3 1,4 2 0,8 -45%
1.4 r 4 1,5 2 0,8 -45%
1.5 r 0 0,4 0 0,2 -45%
2.0 k 2 0,4 8 1,6 321%
3.1 r 46 5,6 62 7,6 35%
3.2 r 1 0,4 1 0,6 35%
3.3 r 10 2,0 13 2,7 35%
4.0 k 2 1,3 8 1,6 23%

Tab. 2.2: Gegenüberstellung der beiden Systeme
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einem verbesserten Gebäudegesamtverhalten bei Erdbebenbeanspruchung, sowie zu Einsparungen in
der Verbindungstechnik und Dimension der hoch beanspruchten Bauteile (z.B. Wand 1.1). Somit kann
festgestellt werden, dass Tragstrukturen, welche die Regelmäßigkeitskriterien gemäß ÖNORM EN
1998-1:2011 erfüllen, nicht nur die Nachweisführung im Erdbebenfall vereinfachen, sondern sich auch
auf die Höhe der Herstellungskosten des Bauvorhabens positiv auswirken.

2.2.5 Auswirkungen auf das Gebäudeverhalten im Erdbebenfall

Neben den bereits erläuterten Konsequenzen auf den Umfang der Nachweisführung und der
Dimensionierung der primären seismischen Bauteile, soll abschließend anhand von Dokumentationen
von Erdbebenschäden gezeigt werden, inwieweit das Einhalten bzw. Nicht-Einhalten von
Regelmäßigkeitskriterien das Gebäudeverhalten im Katastrophenfall beinflussen kann.

Das folgende Bild zeigt ein mehrgeschoßiges Wohngebäude, dessen unterstes Geschoss - im Gegensatz
zu den darüber liegenden - durch Stahlbetonsäulen gebildet wird. Dadurch weist das Gebäude
erhebliche Unterschiede in der Horizontalsteifigkeit zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen auf,
was letztendlich zum Tragwerksversagen führte. Dieser Versagensmodus ist allgemein als „Soft-
Storey-Failure“ bekannt.

Abb. 2.20: „Soft-Storey-Failure“ eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Golcuk, Türkei [16]

In Abb. 2.21 ist ein mehrgeschossiges Gebäude in Stahlbetonskelettbauweise zu sehen, welches in
Folge des Christchurch-Bebens im Februar 2011 eingestürzt ist. Anhand dieser Luftbildaufnahme ist
erkennbar, dass u.a. der exzentrisch situierte Stiegenhauskern als vertikales Aussteifungselement nicht
ausreichend war, um dieser Erdbebenbeanspruchung zu widerstehen.



C - 23 9. Grazer Holzbau-Fachtagung

Kapitel C: Anforderungen an erdbebensichere Konstruktionen

Abb. 2.21: Totaleinsturz eines mehrgeschossigen Gebäudes in Christchurch, Neuseeland [17]

In der folgenden Abbildung ist ein Wohngebäude in Ziegel-Massivbauweise dargestellt, welches im
Zuge des L‘Aquila-Bebens im April 2009 schwer beschädigt wurde. Die horizontalen Risse zwischen
den Ziegelwänden und den Stahlbetondecken weisen auf eine ungenügende Verbundwirkung zwischen
den Decken als Schubfelder und den Wänden als vertikale Aussteifungselemente hin.

Abb. 2.22: Bild eines Wohngebäudes mit Verbundversagen in den Deckenanschlussfugen in L‘Aquila, Italien
(Quelle: Univ.-Prof. Dr. Scott Kieffer)

Rissbildungen
an den
Geschossdecken
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Ein Beispiel für ein Gebäudeversagen zufolge Unregelmäßigkeiten im Aufriss ist in der folgenden
Abbildung angeführt. Der um drei Geschosse höhere Baukörper in der Mitte des Bildausschnittes erlitt
aufgrund seiner geringeren Horizontalsteifigkeit im Verhältnis zu den angrenzenden Baukörpern große
horizontale Verformungen, was letztendlich zu einem Abscheren des gesamten Baukörpers führte.

Abb. 2.23: Gebäudeversagen zufolge Unregelmäßigkeiten im Aufriss, Kobe (Japan), [18]
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3 Zusammenfassung und Fazit

In Abschnitt 2 dieses Beitrages wurden die Grundsätze des erdbebengerechten Entwerfens nach
ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.2 erläutert. Während die sogenannten „Leitprinzipien des
Konstruierens“ (ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.2.1) eine Reihe von Regelungen allgemeiner
Natur zur Erdbebenertüchtigung von Hochbauten aufweisen, stellen nach Ansicht der Verfasser die
„Kriterien für konstruktive Regelmäßigkeit“ (ÖNORM EN 1998-1:2011, Abschnitt 4.2.3) bereits den
ersten Teil des Nachweisverfahrens für die außergewöhnliche Einwirkung „Erdbeben“ dar.

Wie in Abschnitt 2.2.3, Abschnitt 2.2.4 und Abschnitt 2.2.5 dieses Beitrages verdeutlicht wird, hat die
Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit von Gebäuden weitgehende Auswirkungen im Erdbebenfall.
Neben Erleichterungen bzw. Erschwernissen in der Berechnung, sowie Einsparungen oder Mehrkosten
aufgrund der Dimensionierung, beeinflusst die Einhaltung dieser einfachen Regeln oftmals den
Umstand, ob ein Gebäude die Naturkatastrophe „Erdbeben“ (nahezu) unbeschadet übersteht oder
erheblichen Schaden nimmt. Da das Erdbebeningenieurwesen als Teilgebiet der Bauingenieur-
wissenschaften aufgrund der breiten Forschungsaktivität auch in Österreich zunehmend an
Komplexität und Umfang gewinnt, ist der Nachweis einer Tragstruktur auf die außergewöhnlichen
Einwirkung „Erdbeben“ mit anderen Einwirkungen von der Größenordnung der Berechnungen nicht
zu vergleichen und kann im maßgebend werdenden Fall mit dem üblichen Leistungsumfang eines
Bauingenieurs nicht abgegolten werden. Als Maßnahme der ersten Vorabschätzung dieses Anteils an
der Ingenieurleistung für ein solches Bauvorhaben, stellt die ÖNORM EN 1998-1:2011 mit den
Regelmäßigkeitskriterien ein Werkzeug zur Verfügung, welches es dem Ingenieur erlaubt, die
Komplexität des Gebäudes mit einfachen Mitteln zu bewerten und im Rahmen der Angebotslegung auf
den dadurch entstehenden Mehraufwand in der Berechnung hinzuweisen. Da die Erdbebenberechnung
eines unregelmäßigen Gebäudes oftmals die Anwendung von weit fortgeschrittener Statiksoftware und
fachlichem Know-How diesbezüglich bedingt, kann im Rahmen der Überprüfung der
Regelmäßigkeitskriterien als Maßnahme zur Bewertung des Tragwerks bereits die Notwendigkeit
erkannt werden, eigens einen Sachverständigen für die Lösung dieser Problemstellung heranzuziehen.

Weiters wird anhand der Festlegungen für einen erdbebengerechten Gebäudeentwurf nach ÖNORM
EN 1998-1:2011 die Tatsache unterstrichen, dass bereits in der Planungsphase des Bauvorhabens die
Entscheidungen über die Tauglichkeit des Tragwerks hinsichtlich Erdbebenbeanspruchung getroffen
werden. Etwaige Nachbesserungen an unregelmäßigen Tragstrukturen führen zumeist zu komplexen
Problemstellungen in der Berechnung, sowie zu einem wirtschaftlichen Mehraufwand. Daher ist es
gerade bei der Realisierung von Bauvorhaben in erdbebengefährdeten Regionen von besonderer
Bedeutung, dass die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur bereits von der ersten
Entwurfsphase an besteht.
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